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§ 39 NO STROG Entscheidungen des
Stadtsenates in dringenden

Angelegenheiten

NO STROG - NO Stadtrechtsorganisationsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

Wenn der Beschluss des Gemeinderates in einer Angelegenheit seines Wirkungskreises nicht ohne Nachteil fur die
Sache oder die Gefahr eines Schadens fir die Stadt abgewartet werden kann, darf der Stadtsenat unter eigener
Verantwortung die notwendigen Entscheidungen treffen und auch die hiefur erforderlichen Ausgaben veranlassen. In
der nachsten Sitzung ist dem Gemeinderat Uber die Entscheidung zuberichten.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 39 NÖ STROG Entscheidungen des Stadtsenates in dringenden Angelegenheiten
	NÖ STROG - NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz


